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SSuttermangel und èButterteuenmg tn alter 3tit
îlion SJaul çaueter

Sie jüngften, megen der oerfcljärften Kriegsblocfabe und

aus anbern ©rünben notmenbig gemorbenen fRegierungserlaffe

gur ©infcbräntung des ßebensmitteloerbraucbs, erinnern lebhaft
an bie Kriegsjahre 1914—1918, too bie eigentlichen fRationie»
rungsmaßnahmen allerdings erft fpäter in Kraft gefefet merben
mußten. Schon nor Sabrbunberten gab es indeffen oftmals
fcfjmere 5Rot3eiten binfichtlich unferer fRahrungsmitteloerfor»
gung, bie offenbar 3U fiel härter empfundenen ©infchränfungen
jmangen, da bie SRilch und ihre ©rgeugniffe dazumal die oor»
3ugstoeife ©rnährung der Veoölferung bildeten unb man die
heute fo abroechflungsreiche Koft noch nicht bannte.

Sllte Vefehle, ©rlaffe, fötanbate und Verordnungen laffen
uns einen fleinen ©inblicf in bie Vergangenheit tun. 3m folgern
Den fei oerfucht unter Venußung folcher Oofumente einiges
über den Sin» und Vertauf oon Vutter, die oon altersher 3U den
roicbtigften und mertoollften IRahrungsmitteln gehörte, 3u plau»
Dem.

Schon im 15., 16. unb 17. 3ahrhunbert maren die berni»
[eben Regierungsbehörden befliffen, in lanbesoäterlicher gür»
[orge die Vutterproöuftion fooiel als möglich 3U begünfttgen.

Klagen über „Slnfenteure" und „Stnfenmangel"
maren fehr häufig unb befchäftigten bie obrigfeitlichen Vebörben
faft beftänibig. 3n Vern flauten bie SBeiber oft über bie „Sintern
tfjiiri" und aus biefer Seit mag der Spruch:

„0 üDtenfch, faß' in ©ebanfen,
Srei Vafeen gilt bs Vfunb Stuten!"

flammen. Sie Slnfentüri foil oon unfinnigem „5Riäle"=@enuß
hergeleitet roorben fein. 3n der Stadt murde angeblich fo oiel
„Rpble" oerbraucht, toie SRilch. Stuöerfeits glaubte ein SIRanöai
oon anno 1619, SRangel und Verteuerung der Vutter feien „für»
nemlich aus brepen Haupturfachen" entftanben: „oom feißte
Säfen unb andere SRolchen 3U machen unb felbige an unfere
Ort au oertauffen" unb „das unangefechen unfer SJtandaten und
Sßerpotten eine große Sln3ahl Slnten um ©laffer Sßpn, Sal3,
unb anders oertufchet und uß unferen ßanben gefertiget roird";
als dritten ©runb endlich „baß unfere Unierthanen 3r Vpcb mit
Schmaal ußeren und frömbben Vpcb=©merberen unb 9Jte3geren
uftem ßanb oertoufft habend, unb die Kelber, fo fp an deren
[tatt ufgeftellen und ergüchen begehrend, etliche Sßuchen lang
fugen laffen".

SRanöate über SRanbate mürben ertaffen
unb bie „2lmptlüth" aller oberländifcpen unb emmentalifchen
2lmts'be3irte erhielten fleißig Slnmeifungen, bald mehr freund»
lieh, bald fchmer drohend, ihre Untertanen an bie heilige Vflicht
3U erinnern,
der ßauptftadt ein hinlängliches Quantum Vutter ju liefern
und gefliffene Verfonen 3U oerorbnen, die die Sllpen und Senn»
hätten der „Slmptsoerroaltung" oon einer 3ur andern oifitie»
rend, toie oiel Slnten diefeir Summer „an ben eint und anbern
Orten gemacht, bereits oertoufft unb noch oorbanden fege".

Sine außerordentliche gürforge seigte die Regierung für
hie Stadt Vern. ©ine un3ählbare Reibe oon SRanbaten oerorb»
nete die ßieferung bes Slntens nach der Hauptftabt unb es
»urde namentlich das Oberland fleißig mit einer Korn» und
Salsfperre bedroht (Oberland und ©mmental lieferten die
®lilchprodutte, das XRittellanb das Korn; beide Vrobusenten
waren ooneinander abhängig), menn es fich den Verhandlungen
nicht gehorfam seige. 3a es mußten 1506 die Slntenhändler
fogar
hei den heiligen fchmören, allen Slnten in Vern 3u oertanfen.
3nbeffen fcheinen biefe SRaßregeln fortmährenb auf großen Söi»
herftanb geftoßen gu fein unb die Regierung mußte fich 3U Kon»

3effionen herbeilaffen. So erhielt die ßanbfcbaft Riederfimmen»
ml 1513 eine greibeit, ihren Slnten und anderes Kaufmanns»
gut nach ihrem Rußen, Sßillen unb ©efatlen gu oertaufen, nur
des gürt'aufs follte fie fich enthalten.

Vei der Vutter3ubereitung mürben auch fchon
'

allerlei Kniffe oerfucht, die Sßare ju oerfälfchen,
fo baß 3. V. 1679 bie ©eiftlichen des Oberlandes oon den Kan»
3eln eine Verordnung gegen ben Verlauf „alten", „grauen" und
„luggen" Slntens oerlefen mußten.

Sie Regierung hatte eine Vorliebe für die Vutterfabrifation
und fuchte daher die gabrifation fetter Käfe möglichft 3U unter»
brüefen indem fie lütandate dagegen erließ, mie fchon aus oben
©efagtem heroorgeht. ©s erging in biefem 3ahre auch eine
Reifung au die Slmtleute oon Ober» unb Riederfimmental, 3n»
terlaten, Orachfelmald, Sumismald, Signau und grätigen, oon
ihren Untertanen „gu entbeefen unb 3U erfaren, mas die Ur=

fache der Slntenoertürung in der Stmtspfleg fei". Slm gre'itag
oor Dftern follten die Venannten „fammethaft su ïhun irt der
Stabt erfchienen und dafeibft einmüt gufammenthun, allerfpts
angenommene Verichte und SBlittel 3ufammentragen und uf
unfer Velieben berathfchlagen, basfetbig in die gebet faffen und
uns bas gan3e ïhun in guter ordentlicher Schrift überfeineren".
Oiefer •«,[}•>

Slnten» unb Käs=Kongreß in ïhun ~

fcheint aber etmas bebentlich ausgefallen su fein, denn mggen
allerhand „erheblichen" Urfachen begnügte fich die iRegiefung
damit, die ßeute oon 3nterlaten, ^tasle und Unterfeen „31c üöten
und 3U trpben, daß fie ufs menigft für ihren Ausbruch genufam
Slnten machend". Slhnüche Verordnungen mürben mehr' als ein
gahrhunbert hindurch in großer gahl erlaffen, ohne daß ihnen
ernftlich nachgelebt morden märe. Oie Vauern ließen fich offen»
bar auch damals in ihrem Verufe nicht fo leicht regieftfentieren.

löte gürforge der damaligen ^Regierung mar o'brmiegenb
auf merfantile 3ntereffen gerichtet, daneben fuchte fie allerdings
auch die 3ntereffen der Konfumenten auf jede mögliche SBeife
3U begünftigen. So mürben die Vreife gelegentlich nonniert unb

ftrenge SRarttoorfchriften gegen ben fogenannten"gürtauf
erlaffen. IRach einer Verordnung oom 3ahre 1605 durften bei»

fpielstoeife die Unterhändler nicht oor mittags ihre ©intäufe
machen „foll niemand daroon des ©remplerens unb SBieber»

oertöufferens gebruch oor SRittag einichen Käs. auf.tou.ffen"; als
äRatimum mürben 20 gentner feftgefeßt. SlußerordentUch 3eit»

gemäß mutet ein meiterer 2lrtifel aus felbem 3ahre an: „Sollen
die Vurger und Stabtfeffen feinen anbern Slnten bann fp 3u
irem eigenen, oder Slmptshalben ihnen beoolchenen $üshaltun=
gen bruchen müffenb antouffen", und meiter „Sollen die Soü»
mer die iren Slnten in Kelleren oder Kümmeren oerfchloffen
bhaltinb, nid minder als die gürfoüffer felbs geftrafft merden".

SBenn su gemiffen Seiten ber fandet des Slntens mit den
ÏÏRiteibgenoîfen gän3lich unterfagt mar, fo erfcheint dies als eine
oorübergehende SRaßregel. hingegen mußten fich lange die eidg.
Kaufleute durch amtliche Scheine ausmeifen, daß fie die SBare

nur für den Hausgebrauch taufen unb nicht um damit 3u
„grempleren".

Sßenn die nicht nur auf dem ©ebiete der leiblichen Ver»
forgung eingefeßten heutigen ©infehräntungen mannigfacher
Slrt da3U beitragen, uns oermöbnte, oermeichlichte SRepfchen
des 20. 3ahrhunderts mieder etmas mehr 3ur 6infa<hheit> gu»
friedenheit und Oantbarteit 3urüct3uführen, fo dürfte man die»

fer fogenannten „böfen Seit" fpäter einmal recht oiel ©utes
nachreden.
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Buttermangel und Butterteuerung in alter Zeit.
Aon Paul Haueter

Die jüngsten, wegen der verschärften Kriegsblockade und

aus andern Gründen notwendig gewordenen Regierungserlasse

zur Einschränkung des Lebensmittelverbrauchs, erinnern lebhaft
an die Kriegsjahre 1914—1918, wo die eigentlichen Rationie-
rungsmaßnahmen allerdings erst später in Kraft gesetzt werden
mußten. Schon vor Jahrhunderten gab es indessen oftmals
schwere Notzeiten hinsichtlich unserer Nahrungsmittelversor-
gung, die offenbar zu viel härter empfundenen Einschränkungen
zwangen, da die Milch und ihre Erzeugnisse dazumal die vor-
zugsweise Ernährung der Bevölkerung bildeten und man die
heute so abwechslungsreiche Kost noch nicht kannte.

Alte Befehle, Erlasse, Mandate und Verordnungen lassen

uns einen kleinen Einblick in die Vergangenheit tun. Im folgen-
den sei versucht unter Benutzung solcher Dokumente einiges
über den An- und Verkauf von Butter, die von altersher zu den
wichtigsten und wertvollsten Nahrungsmitteln gehörte, zu plau-
dem.

Schon im 15., 16. und 17. Jahrhundert waren die berni-
schen Regierungsbehörden beflissen, in landesvüterlicher Für-
sorge die Butterproduktion soviel als möglich zu begünstigen.

Klagen über „Ankenteure" und „Ankenmangel"
waren sehr häufig und beschäftigten die obrigkeitlichen Behörden
fast beständig. In Bern klagten die Weiber oft über die „Anken-
thun" und aus dieser Zeit mag der Spruch:

„L Mensch, faß' in Gedanken,
Drei Batzen gilt ds Pfund Anken!"

stammen. Die Ankentüri soll von unsinnigem „Nidle"-Genuß
hergeleitet worden sein. In der Stadt wurde angeblich so viel
„Nydle" verbraucht, wie Milch. Anderseits glaubte ein Mandat
von anno 1619, Mangel und Verteuerung der Butter seien „für-
nemlich aus dreyen Hauptursachen" entstanden: „vom feißte
Käsen und andere Molchen zu machen und selbige an unsere
Ort zu verkauften" und „das unangesechen unser Mandaten und
Verpotten eine große Anzahl Anken um Classer Wyn, Salz,
und anders vertuschet und uß unseren Landen gefertiget wird";
als dritten Grund endlich „daß unsere Unterthanen Ir Vych mit
Schmaal ußeren und frömbden Vych-Gwerberen und Mezgeren
ußem Land verkaufst habend, und die Kelber, so sy an deren
statt uszestellen und erzüchen begehrend, etliche Wuchen lang
sagen lassen".

Mandate über Mandate wurden erlassen
und die „Amptlüth" aller oberländischen und emmentalischen
Amtsbezirke erhielten fleißig Anweisungen, bald mehr freund-
lich, bald schwer drohend, ihre Untertanen an die heilige Pflicht
zu erinnern,
der Hauptstadt ein hinlängliches Quantum Butter zu liesern
und geflissene Personen zu verordnen, die die Alpen und Senn-
Hütten der „Amptsverwaltung" von einer zur andern oisitie-
rend, wie viel Anken diesen Summer „an den eint und andern
iNten gemacht, bereits verkaufst und noch vorhanden seye".

Eine außerordentliche Fürsorge zeigte die Regierung für
die Stadt Bern. Eine unzählbare Reihe von Mandaten verord-
nete die Lieferung des Ankens nach der Hauptstadt und es
wurde namentlich das Oberland fleißig mit einer Korn- und
Salzsperre bedroht (Oberland und Emmental lieferten die
Milchprodukte, das Mittelland das Korn; beide Produzenten
waren voneinander abhängig), wenn es sich den Verhandlungen
uicht gehorsam zeige. Ja es mußten 1596 die Ankenhändler
sogar

bei den Heiligen schwören, allen Anken in Bern zu verkaufen.
Indessen scheinen diese Maßregeln fortwährend auf großen Wi-
herstand gestoßen zu sein und die Regierung mußte sich zu Kon-

Zessionen herbeilassen. So erhielt die Landschaft Niedersimmen-
ml 1513 eine Freiheit, ihren Anken und anderes Kaufmanns-
gut nach ihrem Nutzen, Willen und Gefallen zu verkaufen, nur
des Fürkaufs sollte sie sich enthalten.

Bei der Butterzubereitung wurden auch schon

allerlei Kniffe versucht, die Ware zu verfälschen,
so daß z. B. 1679 die Geistlichen des Oberlandes von ben Kan-
zeln eine Verordnung gegen den Verkauf „alten", „grauen" und
„luggen" Ankens verlesen mußten.

Die Regierung hatte eine Vorliebe für die Butterfabrikation
und suchte daher die Fabrikation fetter Käse möglichst zu unter-
drücken indem sie Mandate dagegen erließ, wie schon aus oben
Gesagtem hervorgeht. Es erging in diesem Jahre auch eine
Weisung an die Amtleute von Ober- und Niedersimmental, In-
terlaken, Trachselwald, Sumiswald, Signau und Früttgen, von
ihren Untertanen „zu entdecken und zu erfaren, was die Ur-
sache der Ankenoertllrung in der Amtspfleg sei". Am Freitag
vor Ostern sollten die Benannten „sammethast zu Thun irr der
Stadt erschienen und daselbst einmüt zusammenthun, allersyts
yngenommene Berichte und Mittel zusammentragen und uf
unser Belieben berathschlagen, dasselbig in die Feder fassen und
uns das ganze Thun in guter ordentlicher Schrift überschicken".
Dieser

Anken- und Küs-Kongreß in Thun

scheint aber etwas bedenklich ausgefallen zu sein, denn wßgen
allerhand „erheblichen" Ursachen begnügte sich die Regierung
damit, die Leute von Interlaken, Haste und Unterseen „zu nuten
und zu tryben, daß sie ufs wenigst für ihren Husbruch genusam
Anken machend". Ähnliche Verordnungen wurden mehr' als ein
Jahrhundert hindurch in großer Zahl erlassen, ohne daß ihnen
ernstlich nachgelebt worden wäre. Die Bauern ließen sich offen-
bar auch damals in ihrem Berufe nicht so leicht regleUentieren.

Die Fürsorge der damaligen Regierung war vorwiegend
aus merkantile Interessen gerichtet, daneben suchte sie allerdings
auch die Interessen der Konsumenten aus jede mögliche Weise
zu begünstigen. So wurden die Preise gelegentlich nonniert und

strenge Marktoorschristen gegen den sogenannten'Fürkauf
erlassen. Nach einer Verordnung vom Jahre 1695 durften bei-
spielsweise die Unterhändler nicht vor mittags ihre Einkäufe
machen „soll niemand darvon des GremplerenS und Wieder-
verköufferens gebruch vor Mittag einichen Käs auskauften": als
Maximum wurden 29 Zentner festgesetzt. Außerordentlich zeit-
gemäß mutet ein weiterer Artikel aus selbem Jahre an: „Sollen
die Burger und Stadtsessen keinen andern Anken dann sy zu
irem eigenen, oder Amptshalben ihnen bevolchenen Hüshaltun-
gen bruchen müssend ankouffen", und weiter „Sollen die Soli-
mer die iren Anken in Kelleren oder Kümmeren verschlossen

bhaltind, nid minder als die Fürkollffer selbs gestrafst werden".

Wenn zu gewissen Zeiten der Handel des Ankens mit den
Miteidgenossen gänzlich untersagt war, so erscheint dies als eine
vorübergehende Maßregel. Hingegen mußten sich lange die eidg.
Kaufleute durch amtliche Scheine ausweisen, daß sie die Ware
nur für den Hausgebrauch kaufen und nicht um damit zu
„grempleren".

Wenn die nicht nur auf dem Gebiete der leiblichen Ver-
sorgung eingesetzten heutigen Einschränkungen mannigfacher
Art dazu beitragen, uns verwöhnte, verweichlichte Meyschen
des 29. Jahrhunderts wieder etwas mehr zur Einfachheit^ Zu-
friedenheit und Dankbarkeit zurückzuführen, so dürfte man die-
ser sogenannten „bösen Zeit" später einmal recht viel Gutes
nachreden.
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